
3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2.

Grundflächenzahl
(§ 16 BauNVO)

offene Bauweise
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundfläche
(§ 16 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet
(§ 4 BauNVO)WA

o

Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

0,4

500 m²

Baulinie
(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

4. Einichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen
des öffentlichen und privaten Breichs, Flächen für den Gemeinbedarf,
Flächen für Sport- und Spielanlagen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Sozialen Zwecken dienende Gebäude
und Einrichtungen

5. Verkehrsflächen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
z.B. Rad- und Fußweg

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an die Verkehrsflächen

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung,
einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagwasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 i. V. m. Nr. 14 BauGB)

Flächen für Versorgung, Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagwasser

Versickerung

8. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Kerngebiet
(§ 7 BauNVO)MK

Zahl der Vollgeschosse
(§ 16 BauNVO)III-IV

Zahl der Vollgeschosse - zwingend
(§ 16 BauNVO)V

geschlossene Bauweise
(§ 22 Abs.  3 BauNVO)g

KindertagesstätteKITA

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

7. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

9. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie Bindung
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

anzupflanzender Baum

Elektrizität

abweichende  Bauweise
(§ 22 Abs.  3 BauNVO)a

10. Sonstige Planzeichen

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)
-Stützmauer-

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Nr. 7 BauGB)

B. Nachrichtliche Übernahmen

Regelung für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Einzelanlagen (Kulturdenkmale) die dem Denkmalschutz unterliegenD

C. Hinweise

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung innerhalb 
eines Baufensters (§ 16 Abs. 5  BauNVO)

TF

E

Kennzeichnung von Bereichen mit textlichen Festsetzungen zur Art und Maß der baulichen Nutzung

textliche Festsetzungen zu Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

TF 2
TF 4

GFr

1.

 Erster Bürgermeister  Stadtplanungsamt

Nr. B-Plan:

Übersichtsplan

Oberbürgermeister

B E B A U U N G S P L A N
UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Heidelberg

61.32.15.02.02Bahnstadt
Wohnen an der Promenade

Entwurf Plan vom 04. Juni 2020

M 1:10.000

Bahnstadt
Wohnen an der Promenade

SW
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SW
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m
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TF 1

TF 2

TF 3

Max. IV--

TF 5
--Min. II

TF 6   TF 7
113

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und bauordnungs- rechtlichen Vorschriften im
Geltungsbereich außer Kraft.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587, 591)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), zuletzt
geändert durch Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung Baden-Württemberg vom 18.07.2019 (GBl. S. 313)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 582, ber. S. 698),
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GBl. S. 259)

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
(VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst) vom 21.12.2006 (GABl. S. 16), zuletzt geändert durch die
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes vom 31.08.2013
(GABl. S. 342/343)

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Artikel 37 der Verordnung vom
23.02.2017 (GBl. S. 99, 104)

Landesplanungsgesetz Baden-Württemberg (LplG) in der Fassung vom 10.07.2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.11.2018 (GBl. S. 446)

Präambel
Aufgrund des § 1 Absatz 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 (BGBl. I S. 587,
591), in Verbindung mit § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom
05.03.2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung
für Baden-Württemberg vom 18.07.2019 (GBl. S. 313), und in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2020 (GBl. S.581, ber. GBl. S. 698), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GBl. S. 259), hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg diesen
Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen und den
örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

TF 8   TF 4

Anzeige / Genehmigung Inkrafttreten

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses sowie der Hinweis, wo der Bebau-
ungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften ein-
gesehen werden kann, wurden im "stadtblatt"
(Heidelberger Amtsanzeiger) am __.__.202_ orts-
üblich bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan ist damit am __.__.202_ in
Kraft getreten.

Oberbürgermeister

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Ausgefertigt:
Heidelberg, den __.__.202_

Oberbürgermeister

____________________

Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften sowie Mängel des
Abwägungsvorgangs
Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplans ist eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften gemäß § 214  Abs. 1
S. 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2 BauGB oder Mängel
nach § 214 Abs. 3 BauGB gegenüber der Stadt
Heidelberg nicht geltend gemacht worden.

Heidelberg, den __.__.202_

Satzungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am __.__.202_ den Bebau-
ungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften gemäß
§§ 10 BauGB, 74 LBO  i.V. m. § 4 GemO als
Satzung und die Begründung beschlossen.

Oberbürgermeister

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Entwurfsbe-
gründung und das Gutachten zur Beurteilung der
Geruchsimmisionen und - emisionen haben gemäß
§§ 4a Abs. 3,  3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher
Bekanntmachung im "stadtblatt" (Heidelberger
Amtsanzeiger) am 06.07.2011 in der Zeit vom
14.07.2011 bis 15.08.2011 öffentlich ausgelegen.

Erneute öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am __.__.2020 den Entwurf
des Bebauungsplans und die örtlichen Bauvor-
schriften, jeweils in der Fassung vom __.__.2020,
und die Begründung mit Umweltbericht zum Bebau-
ungsplanentwurf gebilligt. Darüber hinaus hat der
Gemeinderat die erneute öffentliche Auslegung der
Planunterlagen sowie der wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Informationen gemäß
§§ 4a Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Der Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bau-
vorschriften, die Entwurfsbegründung mit Umwelt-
bericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Informationen haben gemäß §§
4a Abs. 3,  3 Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher Be-
kanntmachung im "stadtblatt" (Heidelberger Amts-
anzeiger) am __.__.2020 in der Zeit vom
__.__.2020 bis __.__.2020 öffentlich ausgelegen.

Anlage 01 zur 
Drucksache 
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und örtliche Bauvorschriften

Die im Geltungsbereich dargestellten Flurstücks-
grenzen und -bezeichnungen stimmen mit dem
Liegenschaftskataster überein.
(Stand vom __.__.202_)

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 28.04.2005 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Weststadt Bahn-
stadt Zollhofgarten gemäß § 2 Abs.1 BauGB
beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1
BauGB im Stadtblatt (Heidelberger Amtsanzeiger)
am 18.05.2005 ortsüblich bekanntgemacht.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Vermessungsamt

____________________

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Nach ortsüblicher Bekanntmachung im Stadtblatt
(Heidelberger Amtsanzeiger) am 28.01.2009
wurde für den Bebauungsplan Bahnstadt -
Wohnen an der Promenade (bisher: Teilbereich
des Bebauungsplans Weststadt Bahnstadt
Zollhofgarten) die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit
vom 05.02.2009 bis 20.02.2009 durch öffentliche
Auslegung der Planunterlagen durchgeführt.

Öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am 22.10.2009 dem Entwurf
des Bebauungsplans und den örtlichen Bauvor-
schriften zugestimmt und die öffentliche Auslegung
des Entwurfs und der örtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan, der Entwurfsbegründung sowie der
wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen
beschlossen.

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Der Entwurf des Bebauungsplans mit den örtlichen
Bauvorschriften, die Begründung mit Umweltbericht
sowie vorliegende umweltbezogene Stellung-
nahmen haben gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach
ortsüblicher Bekanntmachung im Stadtblatt
(Heidelberger Amtsanzeiger) am 28.10.2009 in der
Zeit vom 06.11.2009 bis 07.12.2009 öffentlich aus-
gelegen.

Erneute öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am 21.10.2010 dem über-
arbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan für den
Teilbereich des Baufeldes W 5.1-West und der
Entwurfsbegründung zugestimmt und die erneute
öffentliche Auslegung gemäß §§ 4a Abs. 3, 3 Abs. 2
BauGB beschlossen. Der Gemeinderat hat darüber
hinaus beschlossen, daß Stellungnahmen nur zu
den geänderten Planinhalten abgegeben werden
können.

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Ent-
wurfsbegründung haben gemäß §§ 4a Abs. 3,  3
Abs. 2 BauGB nach ortsüblicher Bekanntmachung
im "stadtblatt" (Heidelberger Amtsanzeiger) am
27.10.2010 in der Zeit vom 04.11.2010 bis
06.12.2010 öffentlich ausgelegen.

Erneute öffentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am 30.06.2011 dem über-
arbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan und der
Entwurfsbegründung zugestimmt und die erneute
öffentliche Auslegung gemäß dieser Planunterlagen
§ 4a Abs. 3 BauGB sowie der öffentlichen Aus-
legung des Gutachtens zur Beurteilung der
Geruchsimmisionen und -emissionen beschlossen.
Der Gemeinderat hat darüber hinaus beschlossen,
dass gemäß § 4 Abs. 3 S. 2 BauGB
Stellungnahmen nur zu den geänderten
Planinhalten abgegeben werden können.
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